
Teilnahmebedingungen FLOW-Freizeit 
1. Anmeldung  

Wir bitten, die Anmeldung über die Homepage durchzuführen: 
www.petrusgemeinde-kelsterbach.de  

Die Teilnahme an der Freizeit erfolgt in der Reihenfolge der eingegangenen 
Anmeldungen. Mit der Abgabe der Anmeldung kommt ein verbindlicher Vertrag 
zu Stande. 

2. Zahlung  

Der Teilnehmerbetrag ist bis spätestens 3 Wochen vor Beginn der Freizeit auf das 
folgende Konto zu überweisen: IBAN: DE36 5009 2100 0001 0341 46 

Der genaue Teilnehmerbeitrag wird 8 Wochen vor Beginn der Freizeit mitgeteilt. 
Er ist abhängig von der genauen Anzahl der Teilnehmer, beläuft sich aber auf 
höchstens 150,- € p.P. 

3. Teilnahmebestätigung  

Wenn die schriftliche Anmeldung erfolgt ist, erhält die/der Teilnehmer/in seine 
Teilnahmebestätigung. Ca. 14 Tage vor Beginn der Maßnahme erhält die/der 
Teilnehmer/in weitere Reiseinfos. 

4. Rücktritt  

Der Rücktritt kann nur durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Anbieter 
erfolgen. Für den Fall des Rücktrittes ergeben sich folgende Stornokosten: 

 Absage bis 4 Wochen vor Freizeitbeginn: 50% vom Reisepreis. 
 Absage bis 2 Wochen vor Freizeitbeginn: 80% vom Reisepreis. Danach ist der 

volle Reisepreis zu zahlen. 

Stichtag für die Ermittlung der Stornokosten ist der Tag des Eingangs der 
schriftlichen Abmeldung beim Anbieter der Maßnahme. 

Sollten dem Anbieter darüber hinaus nachweislich höhere Kosten durch die 
Absage entstehen, ist er berechtigt diese tatsächlich angefallenen Kosten in 
Rechnung zu stellen. Stellt die/der Teilnehmer/in eine Ersatzperson, so fallen 
lediglich 10,- € Umbuchungsgebühren an. 

5. Haften  

Eine Haftung des Veranstalters für den Fall, dass eine Veranstaltung nach erfolgter 
Anmeldung abgesagt werden muss, wird nicht übernommen. 

6. Spielregeln  

Setzt sich ein/e Teilnehmer/in trotz Mahnungen wiederholt über bestimmte 
Regeln zwischenmenschlichen Zusammenlebens hinweg oder begeht sie/er 
sonstige grobe Verstöße, hat das Betreuer/innen-Team das Recht, die/den 
Teilnehmer/in in Begleitung einer Aufsichtsperson auf Kosten der Eltern nach 
Hause zu schicken oder von den Eltern abholen zu lassen. 


